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Zitat
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Wo ist das Problem? Verwaltungsklage, da Verfahrensfehler. Prüfung ungültig.

Nele

Das Problem ist immens: Wenn Sie nach dem Studium ein Referendariat oder einen Beruf
aufnehmen wollen, müssen Sie das Urteil des Verwaltungsgerichts abwarten.
Natürlich können Sie eine einstweilige Verfügung beantragen, dann dürfen Sie die Prüfung
wiederholen. Ja nach Urteil und Organisation vielleicht erst zum nächsten Haupttermin. Auch
hier sind Ihre beruflichen Pläne ersteinmal gestoppt und die Angst über den endgültigen
Ausgang sitzt im Nacken.

Das soll kein Problem sein?

Wenn Sie um den Professor nicht herumkommen: Die meisten Prüfungsordnungen lassen
Zuhörer zu. Machen Sie von dieser Option Gebrauch; der Druck der Öffentlichkeit und
möglicher Zeugen könnte eine ordentliche(re) Prüfung bewerkstelligen.
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